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Steuerrechtliche und sozialversicherungsrechtliche Fragen - 

Auszug aus dem FAQ-Katalog der Bundessteuerberaterkam-
mer vom  20. März 2020  
 
1. Wie helfen das Finanzamt und die Zollverwaltung?  
 
Um die Unternehmen, die durch die Corona-Krise unmittelbar in wirtschaftliche Schwierig-
keiten geraten, zu entlasten, haben sich das BMF und die Länderfinanzbehörden auf fol-
gende Maßnahmen geeinigt (BMF-Schreiben vom 19. März 2020 und Gleich lautende Erlasse 
der obersten Finanzbehörden der Länder vom 19. März 2020):  
 

• zinslose Stundung von Einkommen-, Körperschaft- und Umsatzsteuer für nachweis-
lich unmittelbar und nicht unerheblich betroffene Steuerpflichtige bis zum 31. De-
zember 2020 unter Darlegung ihrer Verhältnisse. Die entstandenen Schäden müssen 
nicht zwingend im Einzelnen wertmäßig nachgewiesen werden. Anträge auf Stundun-
gen der nach dem 31. Dezember 2020 fälligen Steuern müssen besonders begründet 
werden.  
 

• Stundungen der Gewerbesteuer müssen die Unternehmen bei den zuständigen Ge-
meinden beantragen (Ausnahme: Stadtstaaten). Diese unterliegen jedoch nicht den 
Weisungen der Landesfinanzbehörden.  

 
• Stundung von Lohnsteuer ist nicht möglich.  

 
• Herabsetzung von Vorauszahlungen für Einkommen- und Körperschaftsteuer und des 

Gewerbesteuer-Messbetrages für Zwecke der Gewerbesteuer-Vorauszahlungen für 
nachweislich unmittelbar und nicht unerheblich betroffene Steuerpflichtige bis zum 
31. Dezember 2020 unter Darlegung ihrer Verhältnisse. Die entstandenen Schäden 
müssen nicht zwingend im Einzelnen wertmäßig nachgewiesen werden. 
 

• Anträge auf Anpassung der Vorauszahlungen, die nur Zeiträume nach dem 31. De-
zember 2020 betreffen, sind besonders zu begründen.  
 

• Aussetzung der Vollstreckungsmaßnahmen wie etwa Kontopfändungen bis zum 31. 
Dezember 2020, solange der Steuerschuldner von den Auswirkungen des Corona-Vi-
rus unmittelbar und nicht unerheblich betroffen ist.  

 
Das Bayerische Landesamt für Steuern hat bereits reagiert und auf seiner Webseite das An-
tragsformular "Steuererleichterungen aufgrund der Auswirkungen des Coronavirus" zum 
Download bereitgestellt. NRW bietet jetzt auch ein eigenes Formular an:  



https://www.land.nrw/sites/default/files/asset/document/formular.pdf 
  
Bei den Steuern, die von der Zollverwaltung verwaltet werden (z.B. Energiesteuer und Luft-
verkehrssteuer), ist die Generalzolldirektion angewiesen worden, den Steuerpflichtigen an-
gemessen entgegenzukommen. Auch für diese Steuern werden Stundungen, Vollstreckungs-
aufschub und Anpassung der Vorauszahlungen gewährt.  
 
Gleiches gilt für das Bundeszentralamt für Steuern, das u.a. für die Versicherungssteuer zu-
ständig ist und entsprechend verfahren soll.  
 
Im Hinblick auf weitere Erleichterungen bei der Umsatzsteuer hat aktuell NRW bekannt ge-
geben, dass Sondervorauszahlungen für Dauerfristverlängerung bei der Umsatz-steuer für 
krisenbetroffene Unternehmen auf Antrag auf Null herabgesetzt werden. Hessen will bereits 
überwiesene Sondervorauszahlungen auf formlosen Antrag kurzfristig zurückerstatten.  
 
Weitere Maßnahmen sind noch nicht bekannt. Dem Vernehmen nach sind eine Verlänge-
rung von Abgabefristen für Umsatzsteuervoranmeldungen oder eine generelle Um-stellung 
zu quartalsweisen Voranmeldungen im Gespräch.  
 
Quellen:  
BMF: https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/The-
men/Oeffentliche_Finanzen/2020-03-13-Schutzschild-Beschaeftigte-Unterneh-men.html 
  
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schrei-
ben/Weitere_Steuerthemen/Abgabenordnung/2020-03-19-steuerliche-mass-nahmen-zur-
beruecksichtigung-der-auswirkungen-des-coronavi-rus.pdf?__blob=publicationFile&v=1 
  
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/The-
men/Steuern/Steuerarten/Gewerbesteuer/2020-03-19-gewerbesteuerliche-mas-snahmen-
zur-beruecksichtigung-der-auswirkungen-des-coronavirus-an-lage.pdf?__blob=publication-
File&v=2 
  
BMWi: https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Wirtschaft/altmaier-zu-coronavirus-
stehen-im-engen-kontakt-mit-der-wirtschaft.html 
 
Zoll: https://www.zoll.de/SharedDocs/Fachmeldungen/Aktuelle-Einzelmeldun-
gen/2020/uebergreifend_coronavirus.html?nn=280764#doc368868bodyText3 
 
KMLZ: https://www.kmlz.de/de/Umsatzsteuer/Newsletter_08_2020# 
 
NRW: https://www.land.nrw/de/pressemitteilung/wirtschaftsgipfel-landesregierung-sagt-
nrw-rettungsschirm-zu-sondervermoegen-von-25 
  
Hessen: https://www.fuldaerzeitung.de/regional/hessen/coronakrise-hessen-spannt-milli-
ardenschweren-rettungsschirm-FC9488700 
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2. Welche Auswirkungen hat die Corona-Krise auf Außenprüfungen?  
 
Die Finanzverwaltungen der Länder entscheiden jeweils für ihr Land, in welchem Um-fang 
die Behörden einschließlich der Finanzämter arbeiten. Grundsätzlich ist davon aus-zugehen, 
dass auch die Finanzämter für den Publikumsverkehr schließen und Außen-prüfungen unter-
brochen werden. Weiterhin ist davon auszugehen, dass Finanzämter weiterhin per Telefon, 
Post bzw. E-Mail Mail und über das Portal Elster-Online erreichbar sind.  
 
Im Hinblick auf die Festsetzungsverjährung bei Außenprüfungen gilt zunächst § 171 Abs. 4 S. 
1 AO. Der Anwendungsbereich von § 171 Abs. 4 S. 2 AO dürfte durch Corona-bedingte Un-
terbrechungen der Außenprüfung nicht anwendbar sein.  
 
Im Übrigen dürfte § 171 Abs. 1 AO erfüllt sein. Hiernach läuft die Festsetzungsfrist nicht ab, 
solange die Steuerfestsetzung wegen höherer Gewalt innerhalb der letzten sechs Monate 
des Fristablaufs nicht erfolgen kann.  
 
 
3. Welche Auswirkungen hat die Corona-Krise auf Fristen?  
 
Die Finanzverwaltungen der Länder entscheiden jeweils für ihr Land, in welchem Um-fang 
die Behörden einschließlich der Finanzämter arbeiten. Grundsätzlich ist davon aus-zugehen, 
dass auch die Finanzämter für den Publikumsverkehr schließen aber weiterhin per Telefon, 
Post bzw. E-Mail und das Portal Elster-Online erreichbar sind.  
 
Für Abgabe- und Mitwirkungsfristen im Rahmen des Festsetzungsverfahrens sind nach aktu-
ellem Stand (noch) keine Erleichterungen vorgesehen. Es empfiehlt sich daher, bei drohen-
dem Fristablauf rechtzeitig einen Antrag auf Fristverlängerung zu stellen. Ggf. sollte Rück-
sprache mit dem zuständigen Finanzamt gehalten werden.  
 
Im Hinblick auf Zahlungsfristen verweisen wir auf Punkt 8 „Wie helfen das Finanzamt und die 
Zollverwaltung?“  
 
Bei den Steuern, die von der Zollverwaltung verwaltet werden (z.B. Energiesteuer und Luft-
verkehrssteuer), sei die Generalzolldirektion angewiesen worden, den Steuerpflichtigen ent-
gegenzukommen. Gleiches gilt für das Bundeszentralamt für Steuern, das für die Versiche-
rungssteuer und die Umsatzsteuer zuständig ist und entsprechend verfahren soll  
 
Quelle:  
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/FAQ/2020-03-13-Corona-FAQ.html 
 
 
4. Welche Auswirkung hat die Corona-Krise auf Sanktionen (z.B. Säumnis- und Ver-
spätungszuschläge)? 
 
Nach aktuellem Stand gelten die allgemeinen Regelungen im Hinblick auf Verspätungs-zu-
schläge fort: Sie können derzeit nur durch Fristverlängerungsanträge verhindert wer-den. Es 
ist nach den derzeitig verfügbaren Informationen davon auszugehen ist, dass die Finanzäm-
ter angewiesen werden, über solche Anträge großzügig zu entscheiden.  

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/FAQ/2020-03-13-Corona-FAQ.html


Im Hinblick auf Vollstreckungsmaßnahmen gilt, dass bei Unternehmen, die unmittelbar und 
nicht unerheblich vom Corona-Virus betroffen sind, von diesen bei allen rückständi-gen oder 
bis zum 31. Dezember 2020 fällig werdenden Steuern bis Ende des Jahres 2020 abgesehen 
werden soll. In den betreffenden Fällen sollen auch vom 19. März 2020 bis zum 31. Dezem-
ber 2020 verwirkte Säumniszuschläge erlassen werden. Die Finanz-ämter können den Erlass 
durch Allgemeinverfügung regeln.  
 
Quelle:  
BMF: https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schrei-
ben/Weitere_Steuerthemen/Abgabenordnung/2020-03-19-steuerliche-massnah-men-zur-
beruecksichtigung-der-auswirkungen-des-coronavirus.pdf?__blob=publi-cationFile&v=1 
 
  
5. Welche Auswirkungen hat die Corona-Krise auf die Zahlung der Sozialversicherungsbei-
träge?  
 
Derzeit wird von den zuständigen Stellen auch geprüft, ob für Unternehmen nach dem Vor-
bild der Erleichterungen bei der Flutkatastrophe im Jahr 2013 ebenfalls Erleichterungen an 
dem heute geltenden Verfahren u. a. der Stundung der Beitragszahlung der Gesamtsozial-
versicherungsbeiträge geschaffen werden. Offen ist derzeit aber noch, ob solche Regelungen 
kommen.  
 
Die Möglichkeit einer Stundung von Sozialversicherungsbeiträgen ist in § 76 Abs. 2 Satz 1 Nr. 
1 SGB IV geregelt. Danach dürfen Ansprüche auf den Gesamtsozialversicherungs-beitrag 
dann gestundet werden, wenn die sofortige Einziehung mit erheblichen Härten für das Un-
ternehmen verbunden wäre und der Anspruch durch die Stundung nicht gefährdet wird.  
Eine erhebliche Härte für das Unternehmen ist gegeben, wenn es sich aufgrund ungünstiger 
wirtschaftlicher Verhältnisse vorübergehend in ernsthaften Zahlungsschwierigkeiten befin-
det oder im Falle der sofortigen Einziehung der fälligen Sozialversicherungsabgaben in diese 
geraten würde. Eine Stundung darf allerdings nicht gewährt werden, wenn eine Gefährdung 
des Anspruches eintreten würde. Das ist der Fall, wenn die Zahlungs-schwierigkeiten nicht 
nur vorübergehend sind oder eine Überschuldung in absehbarer Zeit offensichtlich nicht ab-
gebaut werden kann. Die Stundung setzt einen entsprechen-den Antrag des Unternehmens 
voraus, wobei das Vorliegen der oben genannten Voraussetzungen zu belegen ist.  
 
Über den Stundungsantrag entscheidet die Krankenkasse als zuständige Einzugsstelle nach 
pflichtgemäßem Ermessen. Bitte wenden Sie sich direkt an Ihre jeweils zuständige Kranken-
kasse. 
 
 
6. Können freiwillig in der gesetzlichen Krankenversicherung versicherte hauptberufliche 
Selbstständige beim Wegbrechen ihrer Aufträge ihre Beiträge zur gesetzlichen Krankenver-
sicherung reduzieren?  
 
Derzeit wird geprüft, wie das heute geltende Beitragsermäßigungsverfahren in der gesetzli-
chen Krankenversicherung für Selbstständige aufgrund der Corona-Krise erleichtert bzw. an-
gepasst wird. Bis auf Weiteres gilt Folgendes:  

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schrei-


Nach dem geltenden Recht sind schon heute bei Veränderungen der Einkommen Reduzie-
rungen der Beiträge in der gesetzlichen Krankenversicherung möglich. Selbst wenn der 
Selbstständige weniger oder gar kein Einkommen hat, gilt für die Berechnung der Beiträge 
im Jahr 2020 die monatliche Mindesteinnahme von 1.061,67 Euro.  
 
Bei sich verändernden Einnahmen um mehr als 25 Prozent können in der gesetzlichen Kran-
kenkasse versicherte hauptberufliche Selbstständige bei ihren Krankenkassen bereits heute 
eine Beitragsermäßigung beantragen. Das reduzierte Arbeitseinkommen muss aber nachge-
wiesen werden. Bei den Krankenkassen sind entsprechende Formulare erhältlich. Ein Antrag 
auf Beitragsentlastung wirkt sich heute immer erst ab dem Folgemonat der Antragstellung 
aus.  
Quelle:  
https://www.gkv-spitzenverband.de/media/dokumente/krankenversicherung_1/grundprin-
zipien_1/finanzierung/beitragsbemessung/2018-11-28_Beitragsverfahrens-grund-
saetze_Selbstzahler.pdf 
  
 
7. Welche Auswirkungen hat die Corona-Krise auf die sozialversicherungsrechtliche Be-
triebsprüfung?  
 
Der Prüfdienst der Deutschen Rentenversicherung Bund führt seit dem 16. März 2020 Prü-
fungen bei Arbeitgebern und Steuerberatern vor Ort nicht mehr durch. Soweit Prüfungs-
handlungen stattfinden, geschieht dies im Rahmen der Übersendung oder Übermittlung von 
Unterlagen und Daten, insbesondere im Rahmen der elektronisch unterstützen Betriebsprü-
fung. Diese Anordnung gilt bis auf weiteres.  
 
 
8. Wie wirkt sich die Krise auf die Beitragszahlungen zur Künstlersozialkasse und auf die 
Meldepflichten aus?  
 
Die Künstlersozialkasse (KSK) informiert auf ihrer Internetseite über Erleichterungen für 
Künstler und betroffene abgabepflichtige Unternehmen wie folgt:  
 
Die von den Künstlern zu entrichtenden Beiträge werden auf Antrag den geänderten Ver-
hältnissen angepasst. Anträge finden sich auf der Internetseite unter „Vordrucke und Formu-
lare. Bei akuten Zahlungsschwierigkeiten der Künstler können individuelle Zahlungserleichte-
rungen gewährt werden. Hierzu informiert die KSK in Kürze. Die KSK verweist auch auf, die 
Möglichkeiten Leistungen nach dem SGB II und SGB III zu beantragen bzw. auf die sonstigen 
Unterstützungsleistungen des Bundes und der Länder.  
 
Abgabepflichtige Unternehmen, die voraussichtlich geringere Umsätze mit künstleri-
schen/publizistischen Leistungen erzielen, als dies im Vorjahr der Fall war, können die Redu-
zierung der monatlichen Vorauszahlungen beantragen. Bestehen akute Zahlungs-schwierig-
keiten können individuelle Zahlungserleichterungen gewährt werden. Hierzu informiert die 
KSK in Kürze. 
  
Die KSK-Meldungen sind zum 31. März 2020 abzugeben. Die KSK teilte auf Nachfrage mit, 
dass über Verlängerungen auf Antrag nachgedacht wird. Die KSK wird hierzu informieren.  

https://www.gkv-spitzenverband.de/media/dokumente/krankenversicherung_1/grundprin-


 
Quelle:  
https://www.kuenstlersozialkasse.de/die-ksk/meldungen.html 
 
 
9. Welche Auswirkungen ergeben sich für die so genannten geringfügig Beschäftigten 
(„Mini-Jobber“)? Dürfen „Mini-Jobber“ die 450 Euro Grenze überschreiten, um möglichen 
erhöhten Arbeitsbedarf in einigen Branchen abzufedern? 
  
Die Minijob-Zentrale steht für alle Fragen rund um die geringfügig Beschäftigten wie sonst 
auch zur Verfügung.  
 
Antworten auf alle Fragen zu den Auswirkungen der Corona-Krise werden auch in dem Blog 
der Minijobzentrale veröffentlicht. Hierzu wurden folgende Ausführungen gemacht:  
 
Mini-Jobber haben keinen Anspruch auf Kurzarbeitergeld. Für diese können im Fall einer Er-
krankung aber Anträge auf Erstattung im U1-Verfahren oder aber bei Vorliegen der Voraus-
setzungen auf Erstattung nach dem Infektionsschutzgesetz gestellt werden.  
 
Die von den Spitzenorganisationen der Sozialversicherung veröffentlichten "Richtlinien für 
die versicherungsrechtliche Beurteilung von geringfügigen Beschäftigungen (Geringfügig-
keits-Richtlinien)" sind weiter anwendbar und stehen auf der Internetseite der Mini-Jobzent-
rale zur Verfügung.  
 
Überschreiten der jährlichen Entgeltgrenze von 5.400 Euro  
 
Nach den Geringfügigkeitsregelungen (Ziffer B 3.19) kann ein gelegentliches und nicht vor-
hersehbares Überschreiten der jährlichen Entgeltgrenze von 5.400 Euro zulässig sein. Ein 
nicht vorhersehbares Überschreiten im vorgenannten Sinne liegt also auch dann vor, wenn 
Arbeitgeber aufgrund der aktuellen Corona-Krise gezwungen sind, ihre 450-Euro-Minijobber 
häufiger einzusetzen als ursprünglich vereinbart. Der Status der ge-ringfügig entlohnten Be-
schäftigungen bleibt in diesen Fällen trotz Überschreitung der jährlichen Entgeltgrenze von 
5.400 Euro bestehen.  
 
Als gelegentlich ist dabei ein Zeitraum bis zu drei Monaten innerhalb eines Zeitjahres anzu-
sehen. 
 
Der Jahreszeitraum ist in der Weise zu ermitteln, dass vom letzten Tag des zu beurteilenden 
Beschäftigungsmonats ein Jahr zurückgerechnet wird. Als Monat gilt der Entgeltabrech-
nungszeitraum (Kalendermonat). Monate, in denen die monatliche Arbeitsentgeltgrenze von 
450 Euro vorhersehbar überschritten wird (z. B. aufgrund saisonaler Mehrarbeit), sind hier-
bei unberücksichtigt zu lassen. Das Zeitjahr entspricht einem Zeit-raum von 12 Monaten, 
welcher mit dem Kalendermonat endet, für den aktuell die Beurteilung des Versicherungs-
status wegen nicht vorhersehbaren Überschreitens erfolgen soll. In diversen Beispielen wird 
diese Regelung zudem transparent beschrieben. 
 

https://www.kuenstlersozialkasse.de/die-ksk/meldungen.html


Laut Minijob-Zentrale ist die Höhe des Verdienstes für die 3 Monate unbeachtlich. Wichtig 
ist es trotz der Krise für die spätere Betriebsprüfung alles ordnungsgemäß zu dokumentie-
ren.  
 
Quelle:  
https://www.minijob-zentrale.de/ 
  
https://blog.minijob-zentrale.de/  
 
 
10. Führen die geänderten Arbeitsbedingungen durch das Home-Office bei Grenzgängern 
bzw. Entsandten zu Änderungen der sozialversicherungsrechtlichen Beurteilung?  
 
Die DVKA, eine Abteilung des GKV-Spitzenverbandes, hat dazu auf ihrer Homepage klarge-
stellt, dass die Corona-Krise aus ihrer Sicht derzeit keine Änderung des anwendbaren Sozial-
versicherungsrechts für Grenzgänger und Entsandte nach sich ziehen wird.  
 
Quelle:  
https://www.dvka.de/de/arbeitgeber_arbeitnehmer/coronaav.html 
 
  
11. Welche Auswirkungen hat die Ausbreitung des Corona-Virus auf die Rechnungslegung 
zum Stichtag 31.12.2019?  
 
Es stellt sich die Frage, ob etwaige bilanzielle Konsequenzen, die aus der inzwischen nahezu 
globalen Ausbreitung des Coronavirus resultieren (bspw. außerplanmäßige Ab-schreibungen 
oder die Rückstellungsbildung), bereits in zum 31.12.2019 aufzustellen-den handelsrechtli-
chen Jahres- oder Konzernabschlüssen oder erst in Abschlüssen für Folgeperioden zu berück-
sichtigen sind. Eine bilanzielle Berücksichtigung bereits zum 31.12.2019 kommt nur in Be-
tracht, wenn die Ursachen der Ausbreitung und der resultierenden wirtschaftlichen Folgen 
des Coronavirus bereits vor diesem Datum angelegt waren, aber erst zwischen dem Ab-
schlussstichtag und der Beendigung der Aufstellung des Abschlusses bekanntgeworden sind.  
Bei der Beurteilung der Auswirkungen des Coronavirus ist zu berücksichtigen, dass die Aus-
breitung einen fortdauernden Prozess und nicht ein zeitpunktbezogenes Ereignis darstellt. 
Erste Fälle von Infektionen bei Menschen sind nach derzeitigen Erkenntnissen zwar bereits 
Anfang Dezember 2019 bekanntgeworden, damals aber (noch) regional begrenzt. Da erst die 
sprunghafte Ausweitung der Infektionen zu den aktuellen wirtschaftlichen Auswirkungen ge-
führt hat und diese Ausweitung erst ab dem Januar 2020 aufgetreten ist, ist nach Auffassung 
des IDW i.d.R. davon auszugehen, dass das Auftreten des Coronavirus als weltweite Gefahr 
wertbegründend einzustufen ist und dementsprechend die bilanziellen Konsequenzen erst in 
Abschlüssen mit Stichtag nach dem 31.12.2019 zu berücksichtigen sind.  
 
Quelle:  
IDW: https://www.idw.de/blob/122498/31bce74e5b1413b91f74c9de1ea64383/down-co-
rona-fachlicher-hinweis-idw-dok1-data.pdf  
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